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Versetzung in die JgSt. Q1
- am Ende der EF findet eine reguläre Versetzung, ähnlich wie 
  in der Sek. I statt
- zwischen den JgSt. Q1 und Q2 erfolgt keine 
  Versetzungsentscheidung

- Versetzungswirksam sind die 9 Pflichtkurse 
D, M, FS
Ku oder Mu
Sp, Rel.
eine Gesellschaftswissenschaft
eine Naturwissenschaft
das sprachliche oder naturwissenschaftliche 
Schwerpunktfach

   … und ein Wahlfach.

- weitere Kurse und Vertiefungskurse sind nicht 
   versetzungsrelevant
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Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe
§ 12 Wahl der Abiturfächer

Leistungskursfächer → 1. und 2. Abiturfach

3. und 4. Abiturfach (AF) → festgelegt in Q2.1

1. bis 4. AF muss ab Q1.1 schriftlich belegt sein

Im Abitur wird im 1. & 2. LK und im 3. AF eine Klausur 
geschrieben und im 4. AF eine mündliche Prüfung 
abgelegt.
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Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe
§ 12 Wahl der Abiturfächer

Abdecken der Aufgabenfelder

Durch das 1. bis 4. Abiturfach müssen die drei 
Aufgabenfelder (§ 7) erfasst werden.

 
Das sprachlich-literarisch-künstlerische 

Aufgabenfeld kann nur durch Deutsch oder eine 
Fremdsprache abgedeckt werden.
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Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe
§ 12 Wahl der Abiturfächer

Zwei von Drei-Regel

Unter den vier Abiturfächern müssen 
     zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und 

     Fremdsprache 
sein.
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Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe
§ 12 Wahl der Abiturfächer

Das erste Leistungskursfach (erstes Abiturfach) muss eine 
aus der Sekundarstufe I 

fortgeführte Fremdsprache oder 

Mathematik               oder

eine Naturwissenschaft  oder 

Deutsch sein.
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Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe
§ 12 Wahl der Abiturfächer

Religionslehre kann als Fach der Abiturprüfung das 
gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld im Sinne von 
Absatz 1 vertreten. Die Pflichtbedingungen im 
gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld bleiben 
hiervon unberührt.
(Eine Gesellschaftswissenschaft durchgehend belegen)
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Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe
§ 12 Wahl der Abiturfächer

Religionslehre und Sport können nicht gleichzeitig als 
Prüfungsfächer gewählt werden.
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Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe
§ 12 Wahl der Abiturfächer

Die Bedingung, durch die Abiturfächer  jedes 
Aufgabenfeld zu repräsentieren, und die Zwei von 
Drei-Regel haben erhebliche Auswirkungen auf die 
Abiturfachkombinationen.
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Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe
§ 12 Wahl der Abiturfächer

Einschränkung der Abiturfachkombinationen

⚫ Kunst, Musik oder Sport als Abiturfach
⚫ oder zwei Gesellschaftswissenschaften (einschl.   

⚫ Religionslehre) 
⚫oder zwei Fremdsprachen 

 → zwingend Mathematik ebenfalls Abiturfach
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Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe
§ 12 Wahl der Abiturfächer (Sportunfähigkeit)

VV 12.6 legt fest, was im Falle der Sportunfähigkeit im Prüfungsfach Sport 
(Leistungskursfach) während der Qualifikationsphase zu beachten ist. 
Anstelle detaillierter Regelungen innerhalb der VV wird darauf verwiesen, 
dass individuelle Lösungen für die Fortsetzung der Schullaufbahn bzw. das 
Prüfungsverfahren gefunden werden müssen. Zur Sicherung der 
Vergleichbarkeit der Anforderungen behält sich in solchen Fällen die obere 
Schulaufsichtsbehörde die Entscheidung vor. .

Da Sport keinem Aufgabenfeld zugeordnet ist, sind in jeder Schullaufbahn 
mit dem Abiturfach Sport alle drei Aufgabenfelder durch die verbleibenden 
drei Fächer abgedeckt, so dass zumutbare Lösungen konstruierbar sind.

Tritt die Sportunfähigkeit im Leistungskursfach Sport zu Beginn oder im 
Verlauf von Q 1 ein, dürfte eine Leistungskursfachumwahl naheliegen; in 
späteren Fällen müsste der theoretische Anteil verstärkt werden.

Bei Eintritt der Sportunfähigkeit zu einem sehr späten Zeitpunkt mit 
Aussicht auf Wiederherstellung der Sportfähigkeit noch im überschaubaren 
Rahmen kann auch an eine Verschiebung des Prüfungstermins gedacht 
werden.13/  



Besondere Fächer und Kurse in der Q-Phase

„Normal“: LK (5 WS) / GK (3 WS) 
Fremdsprache neu (Italienisch): GK (4 WS)

Literatur / Vokalpraktischer Kurs: 3 WS, nur Q1

Projektkurs: 2 WS, (nur Q1), projektartiges Arbeiten mit 
Produkt; Befreiung von der Facharbeit

Zusatzkurs: 3 WS, nur Q2, nur mündlich. Geschichte / 
Sowi, um die Belegungspflicht zu erfüllen. 
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Verfahrenshinweise
⚫ Wahlbögen ab Mittwoch 
⚫ verbindliche LK-Wahl bis 17.03.2023
⚫ Entscheidung über LK-Angebot nach Ostern
⚫ Informationen über Stufenversammlung
⚫ Entscheidungen bzgl. der GK-Wahlen bis 

02.06.2023



Die Fachhochschulreife

Schulischer Teil



Grundlegendes

• Mit   der   Fachhochschulreife   erwerben   
Schülerinnen   und Schüler   die  Berechtigung   
zum  Studium   an   einer   Fachhochschule.  

 
• Die   Fachhochschulreife   besteht   aus   einem 

schulischen Teil und einem berufspraktischen 
Teil (einjähriges Praktikum oder eine Ausbildung)



Schulischer Teil – Bedingungen am Ende des 
ersten Jahres der Q-Phase

• In  beiden  LK-Fächern  müssen  je  zwei  Kurse belegt und in 
der    zweifachen Wertung insgesamt mindestens 40 Punkte 
erreicht sein.

• Es  müssen 11 GK  belegt und in diesen in der einfachen 
Wertung mindestens 55 Punkte erreicht sein.

• Unter den anzurechnenden Kursen: zwei Kurse in Deutsch,  
einer  Fremdsprache,  einer  Gesellschaftswissenschaft,  
Mathematik,  einer  Naturwissenschaft (Biologie / Physik / 
Chemie); zudem: aus weiteren Fächern höchstens je zwei 
Halbjahreskurse angerechnet werden.

• In  zwei  der  vier  anzurechnenden  LKs  und  in sieben der 
elf   anzurechnenden   GKs   müssen jeweils  fünf  Punkte  
der  einfachen  Wertung  erreicht  sein. Mit null Punkten 
bewertete Kurse gelten als nicht belegt. 



• https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schuls
ystem/Schulformen/Gymnasium/Sek-II/Merkblaett
er/Merkblatt-zum-Erwerb-der-Fachhochschulreife
.pdf

• http://broschüren.nrw/home/#!/Die-Fachhochschu
lreife-und-das-gelenkte-Praktikum

• https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/
broschuerenservice/msb/das-praktikum-zum-
erwerb-der-fachhochschulreife-in-nordrhein-
westfalen/904

Merkblatt zum Erwerb der 
Fachhochschulreife

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/Gymnasium/Sek-II/Merkblaetter/Merkblatt-zum-Erwerb-der-Fachhochschulreife.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/Gymnasium/Sek-II/Merkblaetter/Merkblatt-zum-Erwerb-der-Fachhochschulreife.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/Gymnasium/Sek-II/Merkblaetter/Merkblatt-zum-Erwerb-der-Fachhochschulreife.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/Gymnasium/Sek-II/Merkblaetter/Merkblatt-zum-Erwerb-der-Fachhochschulreife.pdf
./%23!%2FDie-Fachhochschulreife-und-das-gelenkte-Praktikum
./%23!%2FDie-Fachhochschulreife-und-das-gelenkte-Praktikum
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